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EU-Kommission ersucht um Input zu neuen Regeln für st aatliche Beihilfen 
 
Die EU-Kommission lädt Behörden, BürgerInnen, Unternehmen und Organisationen ein, an zwei EU-Konsultationen zum Thema staatliche Beihilfen teilzunehmen.  
Ziel der Konsultationen ist es, für die kommenden Jahre verbindliche, EU-weite Regeln für staatliche Beihilfen aufzustellen. Im Detail geht es um folgende Sektoren: 
 

Konsultation zu staatlichen Beihilfen in den Bereic hen Umwelt und Energie 
Ende der Konsultationsfrist: 14. Februar 2014 

Direktlink zur Konsultation (nur auf Englisch verfügbar):  
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_environment/index_en.html 

 
Konsultation zu staatlichen Beihilfen für Forschung , Entwicklung und Innovation 

Ende der Konsultationsfrist: 17. Februar 2014 
Direktlink zur Konsultation (nur auf Englisch verfügbar):  

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rdi/index_en.html 
 
Die Förderung dieser Bereiche ist ein wichtiges Ziel der EU; gleichzeitig soll der Wettbewerb im Binnenmarkt nicht verzerrt werden. Dementsprechend strebt die 
Europäische Kommission eine Balance an und nennt u.a. folgende Kernpunkte bei der jetzigen Modernisierung des EU-Beihilfenrechts: 

• Stärkung des EU-Binnenmarktes,  
• größere Wirksamkeit der öffentlichen Ausgaben durch eine zielgenauere Ausrichtung staatlicher Beihilfen sowie verstärkte Prüfung des Anreizeffekts,  
• Vermeidung möglicher negativer Auswirkungen auf Wettbewerb und Handel durch die Begrenzung staatlicher Beihilfen auf das erforderliche Minimum. 

 
Im Rahmen der jetzigen Konsultation sind insbesondere Beiträge all jener nationaler Behörden erwünscht, in deren Aufgabenbereich das Thema Beihilfen fällt.  
Ebenso wichtig ist der EU-Kommission ein entsprechender Input von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. 
 

Weiterführende Informationen: 
vgl. Extrablatt Nr. 71, S.5 – „Mitteilung der Europäischen Kommission zur Modernisierung des EU-Beihilfenrechts“  

http://www.salzburg.gv.at/eu-extrablatt_71.pdf 
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